
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 15/1579
15. Wahlperiode 02-02-06

Antrag

der Fraktion der CDU

Schutz und Hilfe für Opfer von Straftaten

Der Landtag wolle beschließen:

Der Landtag ist sich der besonderen Verantwortung von Parlament, Landesregierung und
Justiz für den Opferschutz und die Opferhilfe in hohem Maße bewusst.

Der Landtag begrüßt die hochgeschätzte Arbeit zahlreicher freier Träger, die Opfern von
Straftaten immaterielle und materielle Hilfe gewähren. Besondere Anerkennung gebührt
dem ehrenamtlichen Einsatz zahlreicher Bürgerinnen und Bürger.

Er appelliert an alle staatlichen Instanzen, das bürgerschaftliche Engagement für Opfer zu
fördern und durch geeignete Strukturen zu unterstützen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, den Schutz und die Hilfe für Opfer von
Straftaten zukünftig stärker zu fördern.

Dafür soll eine Landesstiftung „Opferschutz“ gegründet werden, die in gemeinsamer An-
strengung mit allen gesellschaftlichen Kräften, eine Struktur aufbaut, die Opfern – unab-
hängig von der Strafverfolgung des Täters – eine respektvolle Unterstützung gewährt.

Peter Lehnert
und Fraktion


